
»… bin von meiner Truppe weg und habe gedacht, ich will nach Hause«

Johann Kuso (1923-1990)

Der aus Steinbrunn (Burgenland) stammende Flugzeugmechaniker Johann Kuso verließ im April

1943 seine Einheit, die zu dieser Zeit auf dem Truppenübungsplatz »Kleine Karpathen« (heute

Záhorie/Solwakei) bei Malacky stationiert war. Nach seiner Ergreifung, nur gut zwei Tage später,

gab er in einer Vernehmung an, aus Furcht vor Bestrafung wegen eines Wachvergehens

geflohen zu sein; er hatte außerdem seine Waffe unbeaufsichtigt abgestellt und sie zuvor nicht

vorschriftsgemäß gereinigt. Kuso sah sich offenbar unter Druck und fühlte sich bei der Truppe

nicht wohl. Sein Kompanieführer bescheinigte ihm grundsätzlich, bei seiner Einheit »ohne

Interesse am Dienst« aufgetreten zu sein.

Das Militärstrafgesetzbuch definierte eine Abwesenheit von bis zu drei Tagen als »unerlaubte

Entfernung« von der Truppe; dafür wurden in der Regel kürzere Gefängnisstrafen verhängt. Die

Abwesenheit Johann Kusos wertete das Gericht der Division 177 jedoch als Fahnenflucht, also

eine vorsätzliche und auf Dauer angelegte Entfernung. Denn der junge Soldat hatte freimütig

bekannt, dass er seiner Truppe endgültig den Rücken kehren und sich stattdessen zurück an

seine Arbeitsstelle als Flugzeugmechaniker begeben wollte.

Oberstabsrichter Dr. Bauer verhängte am 5. Mai 1943 eine zweijährige Zuchthausstrafe gegen

Johann Kuso – dabei stand auf Fahnenflucht grundsätzlich die Todesstrafe. Strafmildernd für ihn

hatte sich die kurze Dauer der Ausbildung (er war erst Ende Februar 1943 eingerückt) sowie die

geringe Zeit der Abwesenheit ausgewirkt. Eine Zuchthausstrafe bedeutete dennoch, dass die

Verurteilten aus der Wehrmacht ausgestoßen und der zivilen Justiz übergeben wurden. Zumeist

erfolgte die Internierung in den berüchtigten Emslandlagern, im Nordwesten des

»Großdeutschen« Reiches, wo die Häftlinge unter KZ-ähnlichen Bedingungen härteste

Zwangsarbeit leisten mussten.

Anders als viele seiner Leidensgenossen konnte Johann Kuso die Haft überleben. Knapp acht

Jahre nach Kriegsende, im Dezember 1952 stellte er bei der Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt

einen Antrag auf Haftentschädigung. Er gab an, zunächst über ein Jahr in den Straflagern



Esterwegen und Bögermoor inhaftiert gewesen und später über das Wehrmachtgefängnis

Torgau zur so genannten Bewährungstruppe 500, einer Strafeinheit, kommandiert worden zu

sein. Nahe der tschechischen Stadt Brünn kam er im Mai 1945 in sowjetische

Kriegsgefangenschaft und wurde im Herbst des Jahres nach Hause entlassen. Dort war er

zunächst Hilfsarbeiter, betrieb anschließend eine Trafik und zog später nach Wien.

Als einer von wenigen bekannten Fällen gelang es Johann Kuso, als politisch Verfolgter im Sinne

des § 1 Opferfürsorgegesetzes (von 1947) anerkannt zu werden. Denn von Wehrmachtgerichten

verhängte Urteile (etwa wegen Desertion oder Ungehorsams) galten in der Regel nicht als

politische Verfolgung. Was die zuständigen Stellen zur Rehabilitierung veranlasste, geht aus der

Akte nicht hervor. Über ähnliche Entschädigungsfälle in Deutschland ist bekannt, dass

Parteimitgliedschaften dafür eine Rolle spielen konnten. Johann Kuso war vermutlich nach

Kriegsende in die SPÖ eingetreten. Er starb am 13. März 1990 in Wien.



Aufstellung der Dokumente

Johann Kuso (1923-1990)

1. Vernehmungsbericht vom 20. April 1943. Johann Kuso gab zu, dass er sich dauerhaft von
seiner Truppe entfernen wollte. Inwiefern ihm bei den Vernehmungen Gewalt angedroht oder
diese auch angewendet wurde, geht aus den überlieferten Quellen nicht hervor.

Quelle: Österreichisches Staatsarchiv/Archiv der Republik

2. Feldurteil gegen Johann Kuso vom 30. April 1943 (Auszug). Das Gericht verurteilte den
Angeklagten trotz angeblicher Fahnenflucht zu der relativ kurzen Haftstrafe von vier Jahren
Zuchthaus (zwei Blätter).

Quelle: Österreichisches Staatsarchiv/Archiv der Republik

3. Strafgefangenenlager Esterwegen, undatiert. Nach Verkündung des Urteils überstellte die
Wehrmachtjustiz Johann Kuso in das Straflager im nordwestdeutschen Emsland. Die
»Sträflinge« wurden dort vor allem wegen »Fahnenflucht« oder »Wehrkraftzersetzung«
verwahrt. Die Haftbedingungen waren geprägt von mörderischer Arbeit bei der Trockenlegung
des Moors, unzureichender Ernährung und Bekleidung sowie Demütigungen und exzessiver
Gewalt seitens der Wachmannschaften.

Quelle: Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ) Emslandlager, Papenburg

4. Gnadennachweisung, ohne Datum. Im Mai 1944 hatte Kusos Schwester für ihren Bruder
einen Antrag auf »Strafaufschub zwecks Bewährung« gestellt. Dieser wurde im August 1944
zunächst noch abgelehnt. Die Beurteilung Kusos als »primitiver Mensch« sagt vor allem etwas
über das Menschenbild aus, das sich die Wehrmachtsführung von den »Sträflingen« machte.

Quelle: Österreichisches Staatsarchiv/Archiv der Republik

5. Meldung über die weitere Strafvollstreckung, 1. November 1944. Nach rund eineinhalb
Jahren in den Moorlagern im Emsland erhielt Johann Kuso schließlich die Möglichkeit, sich durch
»besondere Tapferkeit vor dem Feind« zu bewähren. Je schwieriger die militärische Lage für die
Wehrmacht wurde, desto mehr ließ die deutsche Armee Lager, Zuchthäuser und sogar



Konzentrationslager nach Männern durchkämmen, die noch für einen Fronteinsatz verwendet
werden konnten.

Quelle: Österreichisches Staatsarchiv/Archiv der Republik

6. Auszug aus einer Verlustliste der 2. Kompanie des Bataillons 550 »zur besonderen
Verwendung«, März bis Mai 1942 (zwei Blättter): Die Aufstellung verdeutlicht die enormen
Verluste der sogenannten Bewährungstruppe im Zweiten Weltkrieg. Alle im Dokument
aufgeführten Soldaten starben am 22. März 1942, als das Bataillon an einem Tag die Hälfte
seiner »Gefechtsstärke« verlor. Für die Nationalsozialisten handelte es sich lediglich um
»Menschenmaterial«. Johann Kuso hatte als »Bewährungsmann« mehr Glück und überlebte
seinen Einsatz bei Kriegsende.

Quelle: Deutsche Dienststelle (WASt), Berlin

7. Mitteilung des Gendarmeriepostens Neufeld an die Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt, 6.
März 1953. Im Dezember 1952 beantragte Johann Kuso Opferfürsorge für die zwei Jahre, die er
in Straflagern und bei der Bewährungstruppe 500 zubringen musste. In seiner Heimatgemeinde
genoss er offenbar einen guten Ruf.

Quelle: Burgenländisches Landesarchiv (BLA), Landesregierungsarchiv, Abteilung VIII, Opferfürsorge, VIII-2273-1956

8. Bescheid der Burgenländischen Landesregierung, 13. Juli 1956. Anders als den meisten nach
wehrmachtgerichtlichen Urteilen inhaftierten Soldaten, gelang es Johann Kuso, einen Anspruch
auf Opferfürsorge durchzusetzen. Seine unerlaubte Entfernung von der Truppe galt damit als
Einsatz »für ein freies und demokratisches Österreich«. Damit waren die Landesbehörden der
Gesetzeslage auf Bundesebene mehr als 50 Jahre voraus: Erst im Oktober 2009 erkannte der
Nationalrat die Deserteure, »Wehrkraftzersetzer«, sogenannte Kriegsverräter und andere
Verfolgte der NS-Militärjustiz als Opfer des Nationalsozialismus an.

Quelle: Burgenländisches Landesarchiv (BLA), Landesregierungsarchiv, Abteilung VIII, Opferfürsorge, VIII-2273-1956
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